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Text 

Anforderungen an kontrollpflichtige Sendungen 
 

§ 11. (1) Bei der Ein- und Durchfuhr von kontrollpflichtigen Sendungen sind die nachstehenden 
gemeinschaftrechtlichen Vorschriften samt der auf ihnen beruhenden Entscheidungen einzuhalten und die hierin 
vorgeschriebenen Bescheinigungen mitzuführen: 
 1. Richtlinie 88/407/EWG des Rates zur Festlegung der tierseuchenrechtlichen Anforderungen an den 

innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit Samen von Rindern und dessen Einfuhr; 
 2. Richtlinie 89/556/EWG des Rates über viehseuchenrechtliche Fragen beim Handel mit Embryonen von 

Hausrindern und ihrer Einfuhr aus Drittländern; 
 3. Richtlinie 90/426/EWG des Rates zur Festlegung der tierseuchenrechtlichen Vorschriften für das 

Verbringen von Equiden und für die Einfuhr aus Drittländern; 
 4. Richtlinie 90/429/EWG des Rates zur Festlegung der tierseuchenrechtlichen Anforderungen an den 

innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit Samen von Schweinen und an dessen Einfuhr; 
 5. Richtlinie 90/539/EWG des Rates über die tierseuchenrechtlichen Bedingungen für den 

innergemeinschaftlichen Handel mit Geflügel und Bruteiern für ihre Einfuhr aus Drittländern; 
 6. Richtlinie 91/67/EWG des Rates betreffend die tierseuchenrechtlichen Vorschriften für die Vermarktung 

von Tieren und anderen Erzeugnissen der Aquakultur; 
 7. Richtlinie 91/497/EWG des Rates zur Änderung und Aktualisierung der Richtlinie 64/433/EWG zur 

Regelung gesundheitlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit frischem Fleisch 
zwecks Ausdehnung ihrer Bestimmungen auf die Gewinnung und das Inverkehrbringen von frischem 
Fleisch sowie zur Änderung der Richtlinie 72/462/EWG; 

 8. Richtlinie 92/65/EWG des Rates über die tierseuchenrechtlichen Bedingungen für den Handel mit 
Tieren, Samen, Eizellen und Embryonen in der Gemeinschaft sowie für ihre Einfuhr in die 
Gemeinschaft, soweit sie diesbezüglich nicht den spezifischen Gemeinschaftsregelungen nach Anhang 
A Abschnitt I der Richtlinie 90/425/EWG unterliegen; 

 9. Richtlinie 92/117/EWG des Rates über Maßnahmen zum Schutz gegen bestimmte Zoonosen bzw. ihre 
Erreger bei Tieren und Erzeugnissen tierischen Ursprungs zur Verhütung lebensmittelbedingter 
Infektionen und Vergiftungen; 

 10. Richtlinie 92/118/EWG des Rates über die tierseuchenrechtlichen und gesundheitlichen Bedingungen 
für den Handel mit Erzeugnissen tierischen Ursprungs in der Gemeinschaft sowie für ihre Einfuhr in die 
Gemeinschaft, soweit sie diesbezüglich nicht den spezifischen Gemeinschaftsregelungen nach Anhang 
A Kapitel I der Richtlinie 89/662/EWG und - in Bezug auf Krankheitserreger – der Richtlinie 
90/425/EWG unterliegen; 

 11. Richtlinie 96/22/EG des Rates über das Verbot der Verwendung bestimmter Stoffe mit hormonaler bzw. 
thyreostatischer Wirkung und von Beta-Agonisten in der tierischen Erzeugung und zur Aufhebung der 
Richtlinien 81/602/EWG, 88/146/EWG und 88/299/EWG; 
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 12. Richtlinie 96/23/EG des Rates über Kontrollmaßnahmen hinsichtlich bestimmter Stoffe und ihrer 
Rückstände in lebenden Tieren und tierischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Richtlinien 
85/358/EWG und 86/469/EWG und der Entscheidung 89/187/EWG und 91/664/EWG; 

 13. Richtlinie 96/93/EG des Rates über Bescheinigungen für Tiere und tierische Erzeugnisse; 
 14. Richtlinie 2002/99/EG des Rates zur Festlegung von tierseuchenrechtlichen Vorschriften für das 

Herstellen, die Verarbeitung, den Vertrieb und die Einfuhr von Lebensmitteln tierischen Ursprungs; 
 15. Richtlinie 2004/68/EG des Rates zur Festlegung der Veterinärbedingungen für die Einfuhr und die 

Durchfuhr bestimmter lebender Huftiere in bzw. durch die Gemeinschaft, zur Änderung der Richtlinien 
90/426/EWG und 92/65/EWG und zur Aufhebung der Richtlinie 72/462/EWG; 

 16. Verordnung (EG) 1774/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates, mit Hygienevorschriften für 
nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte Nebenprodukte; 

 17. Verordnung (EG) Nr. 998/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates, über die 
Veterinärbedingungen für die Verbringung von Heimtieren zu anderen als Handelszwecken und zur 
Änderung der Richtlinie 92/65/EWG des Rates; 

 18. Verordnung (EG) Nr. 745/2004 der Kommission, mit Einfuhrvorschriften für Lebensmittel tierischen 
Ursprungs zum persönlichen Verbrauch; 

 19. Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates, mit spezifischen 
Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs; 

 20. Verordnung (EG) Nr. 854/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates, mit spezifischen 
Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs. 

(2) Tiere müssen gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 91/628/EWG transportiert werden. 

(3) Frisches Fleisch muss von Tieren stammen, die gemäß der Richtlinie 93/119/EG geschlachtet oder 
getötet wurden. 


